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Stadt Wolgast Beschlussvorlage • StV Wolgast 

 öffentlich 

 

Geschäftszeichen Datum: Drucksache Nr. 

 28.05.2025 01-BV 2025-084 

 

Gremium Termin Beratungsergebnis 

Bauausschuss der Stadt Wolgast 05.06.2025   

Hauptausschuss der Stadt Wolgast     

 

 

Verkehrsführung Sperlingsweg Mahlzow 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hauptausschuss beschließt 

 

1. die Beibehaltung der derzeitigen Verkehrsführung 

oder 

2. den Sperlingsweg ganzjährig als Sackgasse einzurichten 

oder 

3. den Sperlingsweg jährlich vom 01.06. bis 15.09. als Sackgasse einzurichten 

 

 

 

Ergebnis der Beratung und Abstimmung:   Beschluss Nr.  

Gremium 

Hauptausschuss der Stadt Wolgast 

Gesetzliche Mitglieder 

 

Sitzungsdatum 

 

TOP 

 

Beschluss Abstimmung 

 einstimmig 

 mit Stimmenmehrheit 

 abgelehnt 

 vertagt 

 laut Vorlage 

 mit Abweichung  

Ja Nein Enthaltung 

Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen: 
 

 

 

 

 

Unterschrift Siegel Unterschrift 
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Begründung: 

Beim Sperlingsweg handelt es sich um einen unbefestigten Weg in Mahlzow, der in den letzten Jahren 
mehrfach Thema in den politischen Gremien der Stadt war. Hierzu eine kurze Übersicht: 

 

November 1995 – Hauptausschuss – Sackgassenregelung für den Sperlingsweg 

August 2001 – BM Kanehl – Öffnung Sperlingsweg  

November 2004 – Hauptausschuss – Sperrung Sperlingsweg jährlich vom 01.06.-15.09. 

Mai 2008 – Hauptausschuss – Beibehaltung jährliche Sperrung  

Mai 2017 – Hauptausschuss – Aufhebung jährliche Sperrung Sperlingsweg 

 

Seit Mai 2017 ist der Sperlingsweg somit wieder ganzjährig befahrbar.  

 

Die Thematik wurde immer wieder an die Verwaltung und die Gremien der Stadt durch Anwohner aus dem 
Schwalbenweg, dem Sperlingsweg und der Straße der Freundschaft gebracht. Die Sperrungen wurden 
durchgeführt, da der Sperlingsweg als Stauumfahrung genutzt wurde. Mit der Änderung der Trassenführung 
der Bundesstraße und auch mit der Einziehung eines Teilstücks des Schwalbenweg schien eine Besserung 
in Sicht.  

 

Nunmehr hat sich wieder ein Einwohner an die Stadt gewandt und um Sperrung des Sperlingsweges 
gebeten. Der Sperlingsweg diene immer noch dem Umleitungsverkehr und es kommt zu einem teilweise 
sehr hohen Fahrzeugverkehr. Teilweise sollen insbesondere durch große Fahrzeuge auch Beschädigung an 
den Zäunen der anliegenden Grundstücke aufgetreten sein. Aus Sicht der Polizei gab es seit 2011 3 
entsprechende Anzeigen (alles aus 2023). Daher wird aus Sicht der Polizei hier kein Unfallschwerpunkt 
erkannt. 

Zu der Verkehrssituation gab es auch bereits mit dem Straßenverkehrsamt und der Polizei Begehungen und 
Besprechungen. Ebenso wurde mit dem anliegenden Gartenverein gesprochen. Hier wurde aus Sicht der 
Beteiligten keine Änderungsnotwendigkeiten erkannt 

 

Diese Gespräche und Termine laufen seit Ende 2023. 

 

Durch den Antragssteller hat sich aber auch der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 
den Fall eingeschaltet. Die Ausführungen der Verwaltung wurden zur Kenntnis genommen, jedoch als nicht 
ausreichend bewertet. Daher sollen nun die politischen Gremien über den Sachverhalt entscheiden.    

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja /  Nein Finanzierung 

Insgesamt: 

      

Jährlich in Folge: 

      

Zuschüsse/ Beiträge: 

      

Eigenanteil: 

      

Veranschlagung im Ergebnishaushalt:  Ertrag  /  Aufwand 

 Finanzhaushalt:  Einzahlung /  Auszahlung 

Betrag im Jahr 2025:       
Produkt. 

     . 

Konto 

      
Betrag im Jahr 2026:       

Betrag im Jahr 2027:       

Betrag im Jahr 2028:             

 

 

Verfasser:  

Sachbearbeiter: Witt, Eric (Ordnungsamt), 28.05.2025 
Tel.: 03836/ 251-139, eMail: eric.witt@wolgast.de 

Anlagen: 
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